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Die Ethik der Abschreckung 

TORENORDENSTAM,Bergen 

Die staatliche Strafe wird gewöhnlich durch Hinweis auf Umstände wie Schuld und 
Sühne, Abschreckung, Therapie und Reform gerechtfertigt. Die klassischen Abschrek- 
kungstheorien über die Strafe wurden am Ende des 18. Jahrhunderts von BECCARIA, 
BENTHAMund FEUERBACH zuvorgelegt. Heutzutage scheinen Kompromißversuche 
überwiegen. Typisch in dieser Hinsicht sind z. B. F. J. 0.CODDINGTON,der von einer 
»klugen Mischung von Abschreckung und Verbesserung« spricht, .ohne die Vergeltung 
zu vergessen*,' und CLAUS ROXIN, der eine »dialektische Vereinigungstheoriex vorge- 
schlagen hat.2 

In der juristischen Literatur werden die Theorien über die Strafe oft in recht schemati- 
scher Form dargestellt. Es gibt, wie H .  L. A.HART betont hat, »eine durchgehende Ten- 
denz, vielfacettierte Probleme, die getrennt behandelt werden müßten, über Gebühr zu 
vereinfachen* .3 Die Straftheorie, von der ich im folgenden ausgehen werde, unterstreicht 
HARTSBemerkung. Es dreht sich, wie ich zuerst zeigen werde, um eine starke Vereinfa- 
chung des Fragenkomplexes. 

1. Eine Abschreckungstheorie 

H o ~ ~ s ~ ~ ~ v e r s u c h t ,»eine Art von Ehrenrettung der Theorie der Generalprävention* zu 
geben.4 Eine annehmbare Generalpräventionstheorie der Strafe muß seiner Meinung 
nach zwei Bedingungen erfüllen, von denen die eine empirisch, die andere normativ ist. 

Die empirische Voraussetzung ist, daß staatliches Strafen tatsächlich die behauptete 
Abschreckungswirkung hat.5 Welche abschreckenden Effekte hat dann die staatliche 

1 F. J. 0.CODDINGTON,Problems of Punishment, in: S. E.  GRUPP, Hrsg., Theortes of Punish- 
ment, London 1971,373. (Ursprünglich in Proceedings of the Aristotelian Society veröffentlicht). 

2 CLAUSROXIN,Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, Juristische Schulung, 6. Jahrgang (1966), 
377-387. 

3 H. L. A. HART,Prolegomenon to the Prznciples of Punishment, Punishment und Resp~nsibilit~, 
Oxford 1968, 3. 

4 N. HOERSTER,Zur Generalprävention als dem Zweck staatlichen Strafens, Goltdammer's Ar- 
chiv für Strafrecht, 1970, 272. 

5 a.a.O., 273. 
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Strafe nach Meinung der Verfechter der Abschreckungstheorie? Nach HOERSTER nur, 
ndaß in einigen Fällen Menschen durch die Strafdrohung des Staates von Straftaten abge- 
halten werden (und selbst in diesen Fällen genügt es, daß die Strafdrohung neben anderen 
Faktoren für den Verzicht auf die Straftat kausal wird)«.6 Das ist offensichtlich ein abso- 
lutes Minimum von Abschreckungseffekten, die die Strafe haben muß, um als sozialpoli- 
tisches Instrument überhaupt in Betracht zu kommen. Wenn niemand sich von einer 
Strafdrohung beeinflussen ließe, würde die Abschreckungstheorie keine Beachtung ver- 
dienen. Die Annahme, daß diese Minimalbedingung erfüllt ist, scheint plausibel, aber z u  
schwach. Wenn man nach Möglichkeit menschliches Leiden vermeiden will, braucht man 
mehr empirisches Wissen über abschreckbare Taten und Täter. 

Die empirische Minimalbedingung genügt nach HOERSTER,um staatliches Strafen im 
Allgemeinen zu legitimieren. .Richtig verstanden (d. h. in ihrer einzig plausiblen Form) 
erhebt die Präventionstheorie den Anspruch, in direktem Ansatz, ohne die Hinzuzie- 
hung weiterer Prinzipien, lediglich die Institution staatlicher Strafe (d. h. die Summe 
staatliche Strafakte) als solche zu rechtfertigen.e7 

Die Mehrdeutigkeit dieser Aussage ist bemerkenswert. Die empirische Minimalbedin- 
gung kann die Strafinstitution in dem Sinne rechtfertigen, daß staatliches Strafen nur un- 
ter jener Voraussetzung annehmbar sein kann. Sie ist eine notwendige, aber keine hinrei- 
chende Bedingung für die Annehmbarkeit der staatlichen Strafinstitution. Dadurch 
gewinnt aber *die Summe staatlicher Strafakte. keine allgemeine Rechtfertigung. U m  die 
Summe staatlicher Strafakte zu rechtfertigen, muß man zeigen, daß auch andere Bedin- 
gungen erfüllt sind. Wenn es bessere Auswege als das Strafen gibt, wird die Strafinstitu- 
tion durch die Minimalbedingung nicht gerechtfertigt. 

Die empirische Minimalbedingung besagt nicht, wie die Strafen verteilt werden sollen. 
Als Verteilungsprinzip schlägt HOERSTERfolgendes Gerechtigkeitsgebot vor: »In rele- 
vanter Hinsicht Gleiches muß gleich behandelt werden.c8 Dies ist die normative Bedin- 
gung, die eine Abschreckungstheorie neben der empirischen Annahme erfüllen muß. 

Wie entscheidet man nun, ob zwei Fälle in relevanter Hinsicht gleich sind? HOERSTER 
schlägt vor, daß man sich auf die allgemeine Wertschätzung der verletzten Interessen 
stützen soll. *Ein Mord wiegt eindeutig schwerer als etwa eine Vergewaltigung.*g Der 
Vorschlag setzt eine Art von Nützlichkeitskalkül voraus, nach dem die Nachteile der 
Strafe den Täter in demselben Ausmaß treffen, in dem er durch seine Tat den Gemeinnutz 
vermindert hat. Damit fügt sich HOERSTER in die utilitaristische Tradition von BENTHAM 
und MILL ein. 

In  der utilitaristischen Tradition analysiert man gerne Moralsituationen, als handle es 
sich um meßbare Umstände. Den verschiedenen Handlungsalternativen werden z. B. 
verschiedene Werte zugeschrieben (+ 10, -27, +250 usf.). Der Akteur, der richtig han- 
deln will, bemüht sich darum, die Alternative mit dem höchsten Wert zu finden. Es wird, 

6 a.a.O., 274. 

7 a.a.O., 278. 

8 ebd. 

9 ebd. 




mehr oder weniger buchstäblich, vorausgesetzt, daß alle moralisch relevanten Umstände 
in einer gemeinsamen Währung wie Nützlichkeit oder Lust und Unlust bewertet werden 
können. Wenigstens in theoretischen Zusammenhängen würde es ein Vorteil sein, solche 
Metaphern zu vermeiden, unter anderem, weil sie leicht zu einer übertriebenen Vorstel- 
lung von Einigkeit führen können. Welchen Grund gibt es für die Behauptung, daß ein 
Mord den Gemeinnutz eindeutig mehr vermindert als etwa ein Diebstahl? Die Rede vom 
»Nutzen« oder .gemeinsamen Vorteilen* scheint mir in diesem Zusammenhang inad- 
äquat. Es würde klarer sein, wenn man die verschiedenen Kriterien, die in Frage kommen 
könnten, getrennt behandelte. Wenn es sich etwa um einen Mord an einer gewöhnlichen 
Privatperson handelt, scheint die Rede von den Folgen für das Gemeinwohl weniger tref- 
fend als der Hinweis auf das grundlegende Prinzip von dem unverletzlichen Recht zu 
leben. 

Wenn es keine objektiv meßbaren Werte auf dem moralischen Gebiet gibt, ist es wich- 
tig zu wissen, von wem eine moralische Argumentation ausgeführt wird. Wer soll ent- 
scheiden, ob ein Mord schlechter ist als ein Diebstahl? Eine Möglichkeit wäre, auf die 
allgemein verbreiteten Ansichten der breiten Uffentlichkeit zu verweisen. Dann würde 
man allerlei Betrachtungen Tür und Tor weit öffnen: Schuld und Sühne, Rache, nicht 
durchdachte überlieferte Wertungen, Gruppeninteressen u.s.w. 

Es ist klar, daß HOERSTER die Tür auf diese Weise offen läßt, und dadurch verwandelt 
sich seine Abschreckungstheorie in eine Ideologie, die den Status quo, wie er auch be- 
schaffen sein mag, rechtfertigt. Seine Straftheorie enthüllt sich durch die unkritische Ein- 
führung des Gleichheitsprinzips als eine Vereinigungstheorie, nach der (gegen seine er- 
klärte Absicht) Schuld und Sühne sich breitmachen können. 

Die Vermutung des Rechtssoziologen VILHELM AUBERT, daß die Generalpräventions- 
theorie gewöhnlicherweise diese Funktion hat, scheint wenigstens in diesem Falle zutref- 
fend: »Die Funktion der Theorie besteht kaum darin, strafrechtliche Maßnahmen her- 
vorzurufen oder zu motivieren. Sie scheint eher als eine Legitimierung von gerichtlichen 
Entscheidungen und Reaktionsformen, die von anderen Ursachen herbeigeführt worden 
sind, zu fungieren.. l0 

In HOERSTERS Behandlung des Gleichheitsgebotes wird der Zusammenhang zwischen 
Recht und Moral zu stark vereinfacht. Ein Rechtssystem verlangt irgendwie die Unter- 
stützung der Uffentlichkeit, um praktikabel zu sein. Aber daraus folgt nicht, daß alle all- 
gemein anerkannten Wertungen in das Strafrecht unkritisch eingeführt werden sollten. 
H.  L. A. HART, der in ähnlicher Weise auf die in der Uffentlichkeit verbreiteten Meinun- 
gen über das Gewicht verschiedener Delikte verweist, macht darauf aufmerksam, daß die 
allgemein verbreiteten Meinungen ziemlich grob sind. Es ist immerhin zu befürchten, daß 
das Gesetz in Mißkredit gerät, wenn es zu weit von der allgemein akzeptierten Skala ab- 
weicht." 

Es geht hervor, daß die Obereinstimmung mit der landläufigen Moral nur eines von 

10 V. AUBERT, Allmänpreventionen - teori eller ideologie, in: N .  AKERMAN, Kontrollav individen, 
Stockholm 1972, 253. 

11 HART, a.a.O., 25. 
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